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E i n l a d u n g 
 

 
 

Sitzung Nr. 06/2020 

UwA Nr. 1/2020 

 
 
An die Mitglieder  

des Umweltausschusses 
der Stadt Bornheim 

Bornheim, den 10.01.2020 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
zur nächsten Sitzung des Umweltausschusses der Stadt Bornheim lade ich Sie herzlich 
ein.  
Die Sitzung findet am Donnerstag, 23.01.2020, 18:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses 
Bornheim, Rathausstraße 2, statt. 
Die Tagesordnung habe ich im Benehmen mit dem Bürgermeister wie folgt festgesetzt: 
 

TOP Inhalt Vorlage Nr. 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  

2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  

3 Einwohnerfragestunde  

4 Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 72/2019 vom 
09.10.2019 

 

5 Naturnaher Waldumbau als Kompensationsmaßnahme 006/2020-12 

6 Sammlung von Alttextilien über Depotcontainer im Stadtgebiet 750/2019-12 

7 Antrag der CDU-Fraktion vom 24.09.2019 betr. Aufstellen von Sitzstan-
gen für Greifvögel 

596/2019-12 

8 Große Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen vom 19.12.2019 
betr. Bekämpfung von möglichen Bränden von Wäldern und Feldfluren 
auf Bornheimer Stadtgebiet 
(HA 16.01.) 

038/2020-3 

9 Mitteilung betr. Klimawandelvorsorgestrategie  für die Region Köln / 
Bonn - Praxishilfe 

019/2020-12 

10 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorherigen 
Sitzungen 

058/2020-1 

11 Anfragen mündlich  

 Nicht-öffentliche Sitzung 
 

 

12 Anfragen mündlich  

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Gezeichnet: Dr. Arnd Jürgen Kuhn beglaubigt:  

 (Vorsitzende/r)  (Verwaltungsfachwirt) 
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Sitzung des Umweltausschusses der Stadt Bornheim am Mittwoch, 09.10.2019, 18:00 Uhr, 
im Ratssaal des Rathauses Bornheim, Rathausstraße 2 
 

 X Öffentliche Sitzung  Sitzung Nr. 72/2019 

  Nicht-öffentliche Sitzung  UwA Nr. 4/2020 

 
Anwesende 

Bürgermeister 
Henseler, Wolfgang Bürgermeister  

Vorsitzender 
Kuhn, Arnd Jürgen, Dr. Bündnis 90/Grüne-Fraktion  

Mitglieder 
Helmes, Hildegard CDU-Fraktion  
Klein, Stefan FDP-Fraktion  
Marx, Bernd CDU-Fraktion  
Müller, Heinz UWG/Forum-Fraktion bis 19:45 Uhr 
Strauff, Bernhard CDU-Fraktion  
Wirtz, Adelheid fraktionslos  

stv. Mitglieder 
Koch, Kurt Fraktion-DIE LINKE  
Meiswinkel, Hermann Josef, Dr. CDU-Fraktion bis 19:55 Uhr 
Quadt-Herte, Manfred Bündnis 90/Grüne-Fraktion  
Roitzheim, Frank SPD-Fraktion ab 19:20 Uhr 
Schmidt, Mario SPD-Fraktion  
Schmitz, Rolf CDU-Fraktion  
Stadler, Harald SPD-Fraktion bis 19:20 Uhr 

Verwaltungsvertreter 
Paulus, Wolfgang, Dr.  

Schriftführerin 
Mohr, Irmgard  

Nicht anwesend (entschuldigt) 
Großmann, Stefan CDU-Fraktion  
Hochgartz, Markus Bündnis 90/Grüne-Fraktion  
Kretschmer, Gabriele CDU-Fraktion  
Lehmann, Michael Fraktion-DIE LINKE  
Paveh, Siyamak SPD-Fraktion  
Roitzheim, Silke SPD-Fraktion  
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T a g e s o r d n u n g 
 

TOP Inhalt Vorlage Nr. 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  

2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  

3 Einwohnerfragestunde  

4 Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 57/2019 vom 
10.07.2019 

 

5 Landschaftsplan Bornheim: Änderung im Bereich der Roisdorfer Hu-
febahn 

463/2019-12 

6 Antrag zum Ausbau des Leinpfades in Bornheim-Widdig unterhalb der 
Hochwasserschutzmauer 

543/2019-9 

7 Antrag der SPD-Fraktion vom 08.07.2019 betr. Öffentlichkeitsarbeit 
der Stadt zur Reduzierung der sogenannten "Schottergärten" 

437/2019-12 

8 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 05.09.2019 betr. kli-
maneutrale Wohngebiete für Bornheim 

564/2019-12 

9 Große Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 05.09.2019 
betr. Photovoltaik/Solarthermie auf städtischen Gebäuden 

563/2019-12 

10 Große Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen vom 11.09.2019 
betr. Langfristige CO² Speicherung in Bornheim 

573/2019-12 

11 Große Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen vom 11.09.2019 
betr. Sachstand der Energiewende in Bornheim 

574/2019-12 

12 Große Anfrage der Frakiton Bündnis/90 Die Grünen vom 11.09.2019 
betr. aktuelle Nitratwerte im Grundwasser des Einzugsgebiets des 
Wasserwerks Urfeld“ 

585/2019-12 

13 Mitteilung / Halbjahresbericht des Bürgermeisters (Bereich UwA) 540/2019-1 

14 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorherigen 
Sitzungen 

575/2019-1 

15 Anfragen mündlich  

 
 
 

Vor Eintritt in die Tagesordnung (der gesamten Sitzung) 
 

AV Dr. Kuhn eröffnet die Sitzung des Umweltausschusses der Stadt Bornheim und stellt fest, 
dass ordnungsgemäß eingeladen worden und der Umweltausschuss beschlussfähig ist. 
 
Der Ausschuss beschließt auf Vorschlag des Ausschussvorsitzenden, den Tagesordnungs-
punkt 8 von der Tagesordnung abzusetzen  
 
- Einstimmig - 
 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  

Frau Mohr ist bereits zur Schriftführerin bestellt. 
 
 

2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  

Es wurde kein Ausschussmitglied verpflichtet. 
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3 Einwohnerfragestunde  

Die Einwohnerfragestunde entfällt, da keine Fragen vorliegen. 
 
 

4 Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 57/2019 
vom 10.07.2019 

 

Die Niederschrift(en) über die Sitzung Nr. 57/2019 vom 10.07.2019 wurde ohne Änderungen/ 
Ergänzungen entgegengenommen. 
 
 

5 Landschaftsplan Bornheim: Änderung im Bereich der Roisdorfer 
Hufebahn 

463/2019-12 

Herr Ludwig vom Büro Beluga Umweltplanung, Bochum und Herr Vollmer vom Büro für Na-
turschutz und Landschaftsökologie, Hennef stellten die Ergebnisse der Kartierung vor. Herr 
Persch von der Unteren Naturschutzbehörde des Rhein-Sieg-Kreises sagte zu, der Stadt die 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Zum weiteren Verfahren berichtete er, dass ein Pflege- 
und Entwicklungsplan aufgestellt werden solle. Zum Schutz dieses „Hotspots der Biodiversi-
tät“ werde nicht prioritär die Erweiterung der Naturschutzgebiete angestrebt, sondern ein 
„qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet“, um vieles über Vereinbarungen mit den Nutzern 
statt über Verbote zu regeln, wobei auch hierbei der Ausschluss bestimmter Vorhaben mög-
lich sei. Das Verfahren für eine dahingehende Änderung des Landschaftsplanes könne ab 
dem Sommer 2020 in Gang gesetzt werden. 
 
Beschluss: 
Der Umweltausschuss nimmt Kenntnis von den Ausführungen zu einer möglichen Erweite-
rung der Naturschutzgebiete "Roisdorfer Hufebahn" und "Quarzsandgrube" und bittet den 
Rhein-Sieg-Kreis, ihn jeweils zeitnah auf dem aktuellen Sachstand zu halten. 
 
- Einstimmig -  
 
 
Kurze Sitzungsunterbrechung, damit die Referenten den Ratssaal ohne Störung der weiteren 
Sitzung verlassen können. 
 
 

6 Antrag zum Ausbau des Leinpfades in Bornheim-Widdig unter-
halb der Hochwasserschutzmauer 

543/2019-9 

 
Beschluss: 
Der Umweltausschuss empfiehlt dem Stadtentwicklungsausschuss, wie folgt zu beschließen: 
siehe Beschlussentwurf Stadtentwicklungsausschuss. 
 
Beschlussentwurf Stadtentwicklungsausschuss 
Der Stadtentwicklungsausschuss beauftragt die Verwaltung, die im Sachverhalt dargestellten 
Abstimmungen mit den zu beteiligenden Behörden durchzuführen und dem Ausschuss das 
Ergebnis mitzuteilen. 
 
Abstimmungsergebnis 

12 Stimmen für den Beschluss (CDU, SPD, B90/Grüne, LINKE, Fr. Wirtz) 
1 Stimme gegen den Beschluss (UWG/Forum) 
0 Enthaltung  

 
- mehrheitlich beschlossen –  
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7 Antrag der SPD-Fraktion vom 08.07.2019 betr. Öffentlichkeitsar-
beit der Stadt zur Reduzierung der sogenannten "Schottergärten" 

437/2019-12 

 
Beschluss: 
Der Umweltausschuss  
1. stellt fest, dass Schottergärten zum Artenrückgang und zur sommerlichen Überhitzung 

beitragen, naturnah gestaltete Gärten die Biodiversität erhöhen und der sommerlichen 
Hitzeentwicklung als Klimawandelfolge entgegenwirken können, und 

2. beauftragt die Verwaltung 
2.1. an geeigneter Stelle über die negativen Auswirkungen von Schottergärten und die 

positiven von naturnahen Gärten zu berichten (Amtsblatt / Flyer/ Beilage zu Be-
scheiden etc.), 

2.2. bei genehmigungspflichtigen Neu- und Umbaumaßnahmen die Bauträger über die 
Problematik zu informieren, 

2.3. Hausbesitzern Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Schottergärten in pflegeleichte, aber 
ökologisch sinnvolle Flächen umgestaltet werden können 

2.4. gegen besonders naturfeindliche Schottergärten nach erfolgloser Beratung im Sinne 
von 2.3 ein bauordnungsrechtliches Vorgehen zu prüfen und ggf. einzuleiten. 

 
- Einstimmig -  
 
 

8 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 05.09.2019 betr. 
klimaneutrale Wohngebiete für Bornheim 

564/2019-12 

 
- abgesetzt -  
 
 

9 Große Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 
05.09.2019 betr. Photovoltaik/Solarthermie auf städtischen Ge-
bäuden 

563/2019-12 

Frage von AM Quadt-Herte 
Zur Antwort auf Frage 2: Sollte der Ausschuss beschließen, dass die Verwaltung beauftragt 
wird, ihre Liegenschaften auf eine Eignung für PV-Anlagen zu überprüfen? 
Antwort  
Ein solcher Beschluss wurde bereits vor einigen Jahren gefasst. Eine flächendeckende Prü-
fung ist aus personellen Gründen nicht machbar. 
 
Frage von AM Quadt-Herte 
Zur Antwort auf Frage 4: Wie verpflichtend ist der Einsatz von Dachbegrünung und Photo-
voltaik bei städtischen Bauvorhaben? 
Antwort  
Nicht zwingend. 
 
Frage von AM Schmidt 
Zur Antwort auf Frage 5: Ein weiterer Einsatzbereich für Solarthermie sind Schwimmbäder, 
wie sieht es hiermit aus? 
Antwort 
Dies ist aufgrund der möglichen Entwicklung von Legionellen problematisch. 
 
Frage von AM Schmitz 
Zur Antwort auf Frage 5: Hier gibt es einen Widerspruch zwischen dem erklärten Willen zur 
Nutzung von Solarenergie und den Kosten, wie verhält sich dies zueinander? 
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Antwort 
Wird geklärt. 
 
- Kenntnis genommen - 
 
 

10 Große Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen vom 
11.09.2019 betr. Langfristige CO² Speicherung in Bornheim 

573/2019-12 

Frage von AM Quadt-Herte 
Wie groß sind die Flächen zur Wiedervernässung? 
Antwort 
Für den Villewald insgesamt kann dies jetzt nicht genau beziffert werden (zwischen 20 und 
50 ha). Die Fläche in der Nähe der Rheinbacher Straße im Bornheimer Eigentumswald ist 2-
3 ha groß. 
 
- Kenntnis genommen - 
 
 

11 Große Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen vom 
11.09.2019 betr. Sachstand der Energiewende in Bornheim 

574/2019-12 

Frage von AM Quadt-Herte 
Zur Antwort auf Frage 1: Werden die Zahlen zu den Energieverbräuchen für alle Kommunen 
gemeinsam oder für jede Kommune separat angegeben? Bis wann werden diese Zahlen 
vorliegen? 
Antwort 
Die Zahlen werden für jede Kommune separat angegeben und können aggregiert werden. 
Sie werden innerhalb eines Jahres vorliegen. 
 
Frage von AM Klein 
Im Sachverhalt wird darauf hingewiesen, dass im anstehenden Klimafolgenanpassungs-
konzept auch Empfehlungen zum Klimaschutz enthalten sein werden. Sollte letzteres nicht 
der erste Schritt sein? 
Antwort 
Grundsätzlich ja, aber es können Synergieeffekte genutzt werden. Beispiel: Klimafolge 
sommerliche Hitze, Anpassungsmaßnahme: hochgedämmtes Passivhaus, das die Hitze 
besser abhält, spart gleichzeitig auch wieder CO2  ein. 
 
- Kenntnis genommen - 
 
 

12 Große Anfrage der Fraktion Bündnis/90 Die Grünen vom 
11.09.2019 betr. aktuelle Nitratwerte im Grundwasser des Ein-
zugsgebiets des Wasserwerks Urfeld“ 

585/2019-12 

Frage von AM Quadt-Herte 
Wie tief liegt der Grundwasserspiegel, wie schnell versickert das Wasser (wie schnell gelangt 
also das Nitrat ins Grundwasser)? 
Antwort 
Der Dünger soll zwar pflanzenverfügbar sein, aber nach der „reinen Lehre“ überhaupt nicht 
ins Grundwasser gelangen. Der Flurabstand des Grundwassers beträgt um 10 m (auch ab-
hängig vom Rheinwasserstand), die Versickerungsgeschwindigkeit ca. 1 m/a. Bisher konnte 
der Nitratgehalt von 200 auf 100 mg/l gesenkt werden. 
 
- Kenntnis genommen - 
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13 Mitteilung / Halbjahresbericht des Bürgermeisters (Bereich UwA) 540/2019-1 

 
- Kenntnis genommen - 
 
 

14 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorheri-
gen Sitzungen 

575/2019-1 

 
Die Verwaltung teilt Folgendes mit: 

- Auf dem Außengelände des Schlosses Rösberg sind Bäume in erheblichem Umfang 
krank oder geschwächt. Es handelt sich um ca. 80 Bäume unterhalb des Schlosses 
und in den Alleen. Viele Ahorne haben, begünstigt durch die Dürre, die Rußrinden-
krankheit, bei der eine Fällung unumgänglich ist. Eschen und Rosskastanien weisen 
Infektionen auf, denen zum Teil mit Pflegemaßnahmen begegnet werden kann. In 
diesen Fällen können Höhlen für Tiere, die in solchen brüten, erhalten werden, und 
das Landschaftsbild wird geschont, was auch dem Denkmalschutz zugute kommt. 
Frage von AV Dr. Kuhn 
Gibt es weitere Probleme dieser Art in Bornheim? 
Antwort 
Die Rußrindenkrankheit ist auch im Sechtemer Wäldchen aufgetreten, wo zahlreiche 
Ahorne gefällt und entsorgt (verbrannt) werden mussten, außerdem im Bereich 
Reckofen. 

 
- Kenntnis genommen - 
 
 

15 Anfragen mündlich  

Anfrage von AM Schmitz 
Der Gehweg in der Richard-Piel-Straße in Hersel weist viele Schäden auf. Können diese 
repariert werden, ohne die Wurzeln der Alleebäume zu beschädigen? Wie sieht der Zeit-
rahmen dafür aus? 
Antwort 
Eine entsprechende Prüfung ist beauftragt, das Thema gehört aber eher in den Stadtent-
wicklungsausschuss. Der Zeitrahmen ist aufgrund der vielen Tiefbaumaßnahmen (Radwege, 
Umsetzung von Anregungen des Seniorenbeirats etc.) noch nicht absehbar, wird aber noch 
in diesem Jahr geklärt. 
 
Anfrage von AM Klein 
Wann findet der Vortrag der RSAG zu Unterflurcontainern statt? 
Antwort 
Hierfür gibt es noch keinen Termin. 
 
Anfrage von AM Wirtz 
Im Wald an der Roisdorfer Hufebahn wurden viele Nadelbäume entfernt. Werden hierbei die 
Eigentümer einbezogen? 
Antwort 
Dies ist vermutlich eine Maßnahme der Forstbetriebsgemeinschaft Alfter (der auch Wald-
eigentümer aus Bornheim beitreten können) oder der Eigentümer  selbst. Es besteht eine 
gesetzliche Pflicht zur Wiederaufforstung. 
Frage von AM Wirtz 
Für Aufforstungen soll es doch Fördergelder aus dem Klimaschutz geben. Informiert die  
Verwaltung die Waldbesitzer darüber? 
Antwort 
Dies tun deren eigene Verbände. 
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Anfrage von AM Marx 
In den Bäumen in der Richard-Piel-Straße gibt es schon länger trockenes Holz, wann wird 
dieses entfernt? 
Antwort 
Die Bäume werden zweimal jährlich kontrolliert und die dabei festgestellten erforderlichen 
Maßnahmen durchgeführt. 
 
Anfrage von AV Dr. Kuhn 
Liegt inzwischen das Gutachten zum Waldumbau vor, und gibt es einen Termin für den „run-
den Tisch“ dazu? 
Antwort 
Das Gutachten liegt vor, der Termin steht, die Einladungen (mit Übersendung des Gutach-
tens) erfolgen in den nächsten Tagen 
 
 
Ende der Sitzung: 20:30 Uhr 
 
 
 
 
 
gez. Dr. Arnd Jürgen Kuhn  gez.Irmgard Mohr 
Vorsitz  Schriftführung 
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Umweltausschuss 23.01.2020 

Ausschuss für Stadtentwicklung 29.01.2020 

Rat 30.01.2020 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 006/2020-12 

    Stand 11.12.2019 

 
Betreff 
 

Naturnaher Waldumbau als Kompensationsmaßnahme 

 
Beschlussentwurf Umweltausschuss 
 
Der Umweltausschuss empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen: siehe Beschlussentwurf 
Rat. 
 
Beschlussentwurf Ausschuss für Stadtentwicklung 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen: siehe Be-
schlussentwurf Rat. 
 
Beschlussentwurf Rat 
 
Der Rat beauftragt die Verwaltung, künftig auch den naturnahen Waldumbau auf Privatwald-
flächen auf Grundlage der beigefügten Waldumbauvereinbarung als eine der Kompensati-
onsmaßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft umzusetzen. 
 
Sachverhalt 
 
Auf die Vorlage 53/2019-12 zur Sitzung des Umweltausschusses am 7.05.2019 wird Bezug 
genommen. Darin sind die Hintergründe zur Waldumbauvereinbarung umfassend dargestellt. 
Der Vorschlag der Verwaltung fand in der Sitzung grundsätzlich die Zustimmung des Aus-
schusses, es wurde aber zunächst u.a. folgender Prüfauftrag beschlossen:  

 
"Der Umweltausschuss beschließt, einen Beschluss in der Sache zurückzustellen, bis geklärt 
ist, ob die Maßnahme rechtssicher durchgeführt werden kann, und anschließend einen „run-
den Tisch“ mit Vertretern der Naturschutzverbände, des LSV, der FBG, des Landesbetriebs 
Wald und Holz und ggf. des Naturparks zu bilden, um über die Beschlussempfehlung an den 
Rat abschließend zu beraten." 

 
Das Rechtsgutachten lag in seiner Endfassung am 10.10.2019 vor, am 30.10.2019 fand der 
beschlossene "runde Tisch" statt. Die Empfehlungen des Rechtsgutachtens und des runden 
Tischs wurden in der Überarbeitung der Waldumbauvereinbarung berücksichtigt und diese 
anschließend nochmals mit der Rechtsanwaltskanzlei und den Teilnehmern des runden 
Tischs rückgekoppelt. 
  
Die aktualisierte Waldumbauvereinbarung wird hiermit gemäß Beschluss vom 7.05.2019 zur 
Beschlussfassung erneut vorgelegt. Da Belange sowohl des Umwelt- als auch des Stadtent-
wicklungsausschusses betroffen sind, erfolgt auf Vorschlag der Verwaltung eine Vorberatung 
in beiden Ausschüssen und die abschließende Entscheidung im Rat. 

Ö  5Ö  5
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Finanzielle Auswirkungen 
 
Ergeben sich erst aus der konkreten Vereinbarung, Kostendeckung ist über zweckgebunde-
ne Kompensationsgelder sicher gestellt. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 

 Waldumbauvereinbarung 

 Anlage 2-Waldentwicklungstypen 

 Anlage 3-Gesetzliche Bestimmungen 

 Erläuterungen zur Waldumbauvereinbarung 

 Gutachten Dr. Vietmeier vom 10.10.2019 
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Waldumbauvereinbarung 
 

zwischen 
 

der Stadt Bornheim,  
vertreten durch den Bürgermeister, Rathausstr. 2, 53332 Bornheim  

– nachstehend Zuschussgeber genannt –, 
 

der Forstbetriebsgemeinschaft Bornheim,  
Lindenstr. 17, 53332 Bornheim 

- nachstehend Vermittler genannt –  
 
und 
 
Herrn/Frau xxx, 
Straße Hausnummer, PLZ Ort 

- nachstehend Waldbesitzer genannt -. 
 
 

Präambel 
 
Die Auswirkungen des Klimawandels sind auch in Bornheim in verstärktem Maße zu erken-

nen. Unsere Wälder sind in den letzten Jahren durch Orkane, extreme Sommertrockenheit 

und Borkenkäferbefall sehr stark geschädigt. Die dadurch entstehenden Kalamitäten haben  

nicht nur im Nadelholz, sondern auch im Laubholz zugenommen. Es ist daher davon auszu-

gehen, dass wir beispielswiese kurz- bis mittelfristig fast sämtliche größeren und mittelgro-

ßen Fichtenholzbestände verlieren werden. Wie sich die Schäden im Laubholzbereich entwi-

ckeln, bleibt abzuwarten. 

 

Es müssen daher Stabilität und Resilienz der Wälder im Klimawandel wieder hergestellt und 

erhöht werden. Auch für die Funktionserhaltung des Waldes und seiner Produkte als CO2-

Speicher ist die Entwicklung klimastabilerer Mischwälder aus überwiegend standortheimi-

schen Baumarten von Nöten. Auf Basis des durch die Landesregierung NRW vorgestellten 

„Waldbaukonzepts NRW 2018 und dessen Waldentwicklungstypen 12, 13, 20 und 23“ soll 

daher nun auch der Umbau des Bornheimer Waldes verstärkt vorgenommen werden. 

 

Zur Realisierung dieses Zieles, in Verantwortung für die Leistungen, die der Privatwald für 

die Allgemeinheit unentgeltlich erbringt, und zur Zukunftssicherung des Bornheimer Waldes 

dient die nachfolgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung. 

 

 
§ 1 Vertragsgegenstand 

 

Der Waldbesitzer ist Mitglied der Forstbetriebsgemeinschaft Bornheim und stellt den in sei-

nem Eigentum stehenden Waldgrundbesitz 

 

Gemarkung …, Flur ..., Flurstück …, groß …m² für die Entwicklung klimastabiler Mischwälder 

unentgeltlich zu Verfügung (Lageplan als Anlage 1 beigefügt).  

 

Bei dem vorgenannten Waldgrundbesitz handelt es sich um eine bisher mit Fichten oder an-

deren nicht einheimischen Nadelhölzern bestockte Kalamitätsfläche.  

 

 

Ö  5Ö  5
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§ 2 Rechte und Pflichten 

 

(1) Der Waldbesitzer duldet  

 

a. die Aufforstung der Kalamitätsfläche und die erforderliche Jungbestandspflege 

inkl. ggf. erforderlicher Nachpflanzungen auf Basis des Waldbaukonzepts 

NRW 2018 und dessen Waldentwicklungstypen 12, 13, 20 und 23 (Anlage 2), 

b. bei Waldflächen mit Grenzen zum Offenland die Anlage eines Waldrandes 

(Ökoton) auch zum Erhalt und zur Erhöhung der Artenvielfalt,  

c. eine ggf. erforderlich werdende Errichtung von Wildverbissschutz-

einrichtungen wie z.B. Wildzäunen, Einzelfegeschutz oder auch Hordengatter 

und deren Rückbau, 

d. die Eintragung einer unbefristeten Grunddienstbarkeit und Reallast im Grund-

buch der in § 1 genannten Grundstücke im 1. Rang zu Gunsten der Stadt 

Bornheim mit der Verpflichtung, den ökologischen Waldumbau dauerhaft zu 

unterhalten, zu pflegen und ggf. einzelne Ausfälle zu ersetzen. 

 

(2) Die erforderlichen Aufforstungs- und Pflegemaßnahmen werden für den Waldbesitzer, 

als Mitglied der Forstbetriebsgemeinschaft Bornheim, durch den Vermittler entsprechend 

seiner satzungsgemäßen Aufgaben organisiert und überwacht.  

 

(3) Der Waldbesitzer darf keinerlei Maßnahmen ergreifen, die den Bestand des durchge-

führten Waldumbaus gefährden. Diesbezüglich wird auch auf die in der Anlage 3 beige-

fügten gesetzlichen Bestimmungen verwiesen. Im Übrigen gelten auch die Bestimmun-

gen zum Landschaftsplan Nr. 2, Bornheim. 

 

(4) Von dem Waldbesitzer geplante Maßnahmen gemäß der „waldbaulichen Behandlungs-

empfehlungen nach Waldbaukonzept NRW 2018 sind nach vorheriger Absprache mit 

dem  Vermittler jederzeit zulässig und gewünscht. 

 

(5) Der Waldbesitzer gesteht dem Zuschussgeber das alleinige Recht zu, den durch den 

naturnahen Waldumbau entstehenden ökologischen Mehrwert nach erfolgtem Waldum-

bau für sich als Kompensationsmaßnahme für Eingriffe in Natur und Landschaft in An-

spruch zu nehmen. 

 
 

§ 3 Finanzierung der Maßnahmen 

 

(1) Vor Beginn der Maßnahme wird zwischen den Vertragspartnern eine konkrete Maßnah-

menbeschreibung, aus der Art, Umfang sowie Pflegemaßnahmen und die kalkulierten 

Kosten des geplanten Waldumbaus für die ersten 15 Jahre ersichtlich sind, abgestimmt. 

 

(2) An den Kosten für den erforderlichen Waldumbau in den ersten 15 Jahren beteiligt sich 

der Zuschussgeber mit einem Anteil von insgesamt maximal 5,00 €/m². Die weiteren 

Kosten trägt der Waldbesitzer. 

 

(3) Der Zuschussgeber übernimmt auf Anforderung des Waldbesitzers in den ersten 

15 Jahren bis zu einer Höhe von aufsummiert maximal 5 €/m² die Aufwendungen, die 

basierend auf der abgestimmten Maßnahmenbeschreibung durchgeführt und durch Vor-

lage von durch die Forstbetriebsgemeinschaft auf ihre sachliche und rechnerische Rich-
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tigkeit geprüften Originalrechnungen nachgewiesen wurden.  

 

(4) Nach Eintreten einer Großkalamität, die den ökologischen Mehrwert nach § 2 Abs. 5 

vollständig zunichtemacht, verpflichtet sich der Zuschussgeber erneut zur Finanzierung 

des ökologischen Waldumbaus gemäß der Absätze 2 und 3, falls der Waldbesitzer nicht 

Gebrauch von seinem Kündigungsrecht gem. § 4 Abs. 4-6 macht. 

 

 

§ 4 Kündigung 

 

(1) Die Vereinbarung wird grundsätzlich auf unbestimmte Dauer geschlossen. Die Parteien 

streben jedoch vor dem Hintergrund der Finanzierungsvereinbarung eine Laufzeit von 

mindestens 15 Jahren an. 

 

(2) Der Waldbesitzer kann die Vereinbarung jeweils mit einer Frist von 6 Monaten zum 

Schluss eines Kalenderjahres kündigen. In der Kündigung ist der Grund der Kündigung  

nach Maßgabe der Abs. 3 oder 4 anzugeben.  

 

(3) Erfolgt eine Kündigung ohne das Ziel, die ökologische Wertigkeit der Waldumbaumaß-

nahme zu ändern, bleiben die Erhaltungsverpflichtungen gemäß Anlage 3 sowie die 

Grundbucheintragung zugunsten des Zuschussgebers für den durchgeführten Waldum-

bau unbefristet bestehen. 

 

(4) Erfolgt eine Kündigung mit dem Ziel einer Waldumwandlung in eine andere Nutzung o-

der in einen ökologisch minderwertigeren Waldumbau, verpflichtet sich der Zuschussge-

ber, den nach § 2 Abs. 5 in Anspruch genommenen ökologischen Mehrwert unverzüg-

lich an anderer Stelle auszugleichen und dauerhaft zu erhalten.  

 

(5) Mit Wirksamwerden einer Kündigung nach Abs. 4 ist der Waldbesitzer verpflichtet, sämt-

liche Aufwendungen, die der Zuschussgeber bis zur Kündigung gemäß § 3 nachweislich 

verausgabt hat, unverzüglich in vollem Umfang und mit einer jährlichen Verzinsung von 

2% ab dem Zeitpunkt des Entstehens der Aufwendungen an diesen zu erstatten. 

 

(6) Erst nach Erstattung der Aufwendungen gem. Abs. 5 und Umsetzung der Ausgleichs-

maßnahme an anderer Stelle nach Abs. 4 ist der Zuschussgeber verpflichtet, der Lö-

schung der Grundbucheintragung zuzustimmen. Erst nach der Löschung darf die Wald-

umwandlung bzw. der ökologisch minderwertige Waldumbau gem. Abs. 4 umgesetzt 

werden. 

 

 

§ 5 Rechtsnachfolger 

 

Der Waldbesitzer erklärt, sämtliche Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung an einen etwai-

gen Rechtsnachfolger im Eigentum weiterzugeben. 
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§ 6 Schriftform 

 
Nebenabreden sind unzulässig. Vertragsänderungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schrift-
form. Dies gilt auch für eine Vereinbarung, die das Schriftformerfordernis nach Satz 2 auf-
hebt. 
 
 

§ 7 Salvatorische Klausel 
 
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übri-
gen Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirk-
samen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung 
zu treffen. 
 
 

§ 8 Gerichtsstand 
 
Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das Verwaltungsgericht Köln zuständig. 
 
 
Bornheim, den ……………. 
 
 
 
________________________    _______________________ 
Stadt Bornheim     Forstbetriebsgemeinschaft  
     Bornheim 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
Waldbesitzer 
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Anlage 1 zum Waldumbauvertrag 
 

Waldentwicklungstypen gem. Waldbaukonzept NRW 2018 

FFH-kompatible Waldentwicklungstypen für Bornheim
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Anlage 3 zum Waldumbauvertrag 
 

Auszüge aus gesetzlichen Bestimmungen im Wald 

Bundeswaldgesetz 

§ 9 Erhaltung des Waldes 
(1) Wald darf nur mit Genehmigung der nach Landesrecht zuständigen Behörde gerodet und 
in eine andere Nutzungsart umgewandelt werden (Umwandlung). Bei der Entscheidung über 
einen Umwandlungsantrag sind die Rechte, Pflichten und wirtschaftlichen Interessen des 
Waldbesitzers sowie die Belange der Allgemeinheit gegeneinander und untereinander abzu-
wägen. Die Genehmigung soll versagt werden, wenn die Erhaltung des Waldes überwiegend 
im öffentlichen Interesse liegt, insbesondere wenn der Wald für die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushalts, die forstwirtschaftliche Erzeugung oder die Erholung der Bevölkerung von 
wesentlicher Bedeutung ist. 
 

§ 10 Erstaufforstung 
(1) Die Erstaufforstung von Flächen bedarf der Genehmigung der nach Landesrecht zustän-
digen Behörde. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn Erfordernisse der Raum-
ordnung und Landesplanung der Aufforstung entgegenstehen und ihnen nicht durch Aufla-
gen entsprochen werden kann. § 9 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
 

§ 11 Bewirtschaftung des Waldes 
(1) Der Wald soll im Rahmen seiner Zweckbestimmung ordnungsgemäß und nachhaltig be-
wirtschaftet werden. Durch Landesgesetz ist mindestens die Verpflichtung für alle Waldbesit-
zer zu regeln, kahlgeschlagene Waldflächen oder verlichtete Waldbestände in angemesse-
ner Frist  
1. wieder aufzuforsten oder 
2. zu ergänzen, soweit die natürliche Wiederbestockung unvollständig bleibt, 
falls nicht die Umwandlung in eine andere Nutzungsart genehmigt worden oder sonst zuläs-

sig ist. 

 

Landesforstgesetz NRW 

§ 39 Umwandlung (Zu § 9 Bundeswaldgesetz)  

(1) Jede Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart bedarf der Genehmigung 

durch die Forstbehörde. Soweit für die Umwandlung nach § 1 i. V. m. Anlage 1 Nr. 25 des 

Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in Nordrhein-Westfalen (UVPG NW) eine 

Vorprüfung des Einzelfalls und eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, müs-

sen die Vorprüfung des Einzelfalles sowie die Durchführung der Umweltverträglichkeitsprü-

fung den Anforderungen des UVPG NW entsprechen. Sofern die Genehmigung erforderlich 

ist für ein Vorhaben, für das nach Bundes- oder Landesrecht eine Umweltverträglichkeitsprü-

fung durchgeführt wird, kann die Genehmigung nur in einem Verfahren erteilt werden, dass 

den Anforderungen des UVPG NW entspricht; § 43 bleibt unberührt. 

 

§ 44 Pflicht zur Wiederaufforstung (Zu § 11 Bundeswaldgesetz) 

(1) Kahlflächen und stark verlichtete Waldbestände sind innerhalb von zwei Jahren wie-

der aufzuforsten oder zu ergänzen, falls nicht die Umwandlung in eine andere Nutzungsart 

genehmigt oder sonst zulässig ist. Im Einzelfall kann als Wiederaufforstung auch die flä-

chendeckende Entwicklung von Wald durch die natürliche Ansamung von Forstpflanzen von 

der Forstbehörde zugelassen werden. Auch bestimmte Formen der flächendeckenden Ent-
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wicklung von Wald durch Stockausschlag oder Wurzelbrut können von den Forstbehörden 

zugelassen werden. (2) Die Pflicht zur Wiederaufforstung oder Ergänzung umfasst auch die 

Verpflichtung, die Kulturen und Verjüngungen zu pflegen und zu schützen. 

(2) …. 

(3) Kommt der Waldbesitzer den Verpflichtungen nach Absatz 1 und 2 nicht nach, so 

kann die Forstbehörde die erforderlichen Maßnahmen anordnen. 

 

§ 70 Bußgeldvorschriften 

Ordnungswidrig handelt, wer… 

4. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 3 die Ertragskraft des Waldbodens durch Streunutzung, 

Plaggenhieb, Tiefenfräsung, Stockrodung oder Ganzbaumentnahme beeinträchtigt,  

4a. entgegen § 10 Abs. 2 Satz 1 ohne Genehmigung der Forstbehörde einen Kahlhieb oder 

eine diesem in der Wirkung gleichkommende Lichthauung auf mehr als zwei Hektar zusam-

menhängender Waldfläche innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren vornimmt oder entge-

gen § 10 Abs. 2 Satz 2 einen bestandsgefährdenden Kahlhieb oder eine diesem in der Wir-

kung gleichkommende Lichthauung vornimmt. 

5. ohne Genehmigung nach §39 Abs. 1 Wald in eine andere Nutzungsart umwandelt oder 

die Umwandlung gestattet, 

… 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro 

geahndet werden. 
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Erläuterungen zur Waldumbauvereinbarung, Stand 2.12.2019 

 

Präambel Ziel der Vereinbarung ist die ökologisch hochwertige Wiederaufforstung kahlge-

schlagener Kalamitätsflächen mit standortheimischem klimaresilientem Laubmischwald. 

 

Ziel ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung wegen des öffentlich-rechtlichen Charakters 

der Bebauungspläne zur Regelung des Ausgleichs für Eingriffe in Natur und Landschaft. 

 

§ 2, Abs. 1, d Die dingliche Sicherung gewährleistet die Dauerhaftigkeit der Kompensati-

onsmaßnahme, die nach der ständigen Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte für die 

Rechtssicherheit von Bebauungsplänen, deren Kompensationsverpflichtung auf Privatgrund-

stücken liegen, erforderlich ist. 

 

§ 2, Abs. 5 stellt sicher, dass der ökologische Mehrwert erst nach Umsetzung der Maßnah-

me durch die Stadt in Anspruch genommen werden darf. 

 

§ 3 Abs. 4 verdeutlicht, dass die Stadt, will sie den ökologischen Mehrwert auf der Fläche 

weiterhin in Anspruch nehmen, sie nach einem Totalausfall der Waldumbaumaßnahme ver-

pflichtet ist, diesen ökologischen Mehrwert im Verhältnis 1:1 wieder herzustellen. 

 

§ 4 eröffnet dem Waldeigentümer zwei Kündigungsvarianten. Ziel ist die Vermeidung einer 

"Ewigkeitsgarantie" des Waldumbaus durch den Waldeigentümer. In der Kündigungsvariante 

nach Abs. 3 bleiben der ökologische Mehrwert des Waldumbaus sowie die dingliche Siche-

rung im Grundbuch erhalten, lediglich die Waldumbauvereinbarung ist gekündigt. Dies wäre 

z.B. nach 15 Jahren eine Option, da dann keine vertraglichen Verbindungen zwischen Wald-

umbau und dessen Finanzierung durch den Zuschussgeber mehr gegeben sind. 

 

Die Kündigungsvariante in Abs. 4 eröffnet unter bestimmten Bedingungen eine Waldum-

wandlung bzw. einen ökologisch minderwertigen Waldumbau. Für diesen Fall gewährleistet 

der Zuschussgeber die Realisierung der eingegangenen Kompensationsverpflichtung an-

dernorts. Im Gegenzug verpflichtet sich der Waldeigentümer zur Rückzahlung aller erhalte-

nen Zuschüsse und muss mit dem Umbau oder der Umwandlung zudem zuwarten, bis die 

Kompensationsverpflichtung durch den Zuschussgeber andernorts ersetzt und die dingliche 

Sicherung im Grundbuch gelöscht sind. 

 

§ 8 erläutert die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts für öffentlich-rechtliche Verträge 

gem. Präambel. 
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Umweltausschuss 23.01.2020 

Rat 30.01.2020 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 750/2019-12 

    Stand 10.01.2020 

 
Betreff 
 

Sammlung von Alttextilien über Depotcontainer im Stadtgebiet 

 
Beschlussentwurf Umweltausschuss 
 
Der Umweltausschuss empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen: siehe Beschlussentwurf 
Rat: 
 
Beschlussentwurf Rat 
 
Der Rat beschließt, 
1. dass die Alttextilerfassung im Stadtgebiet im Rahmen der Zuständigkeit der Stadt „aus 

einer Hand“ erfolgen soll, 
2. dass zur Gewährleistung dieses Ziels Sondernutzungserlaubnisse für die Aufstellung 

von Alttextilcontainern auf öffentlicher Verkehrsfläche nur der öffentlich-rechtlichen 
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft (RSAG AöR) oder einer ihrer Tochtergesell-
schaften erteilt und dass Standorte auf sonstigen städtischen Grundstücken nur an die 
RSAG AöR oder einer ihrer Tochtergesellschaften vergeben werden und 

3. beauftragt die Verwaltung, einen entsprechenden Vertrag mit der RSAG AöR oder einer 
ihrer Tochtergesellschaften abzuschließen. 

 
Sachverhalt 
 
2001 hatte der Verkehrs-, Umwelt- und Planungsausschuss beschlossen, keine städtischen 
Flächen für die Aufstellung von Alttextilcontainern zur Verfügung zu stellen. Zur Begründung 
hieß es damals u.a. in der Vorlage (633-2001):  
"Angesichts der Vielzahl der vorliegenden bzw. zu erwartenden Anfragen ist eine gerechte 
Verteilung der möglichen Standorte nicht zu gewährleisten.“ 
 
Hintergrund war, dass Alttextilcontainer nicht nur auf verschiedenen privaten Grundstücken, 
sondern auch ohne Genehmigung auf öffentlichem Grund aufgestellt wurden und die  Stand-
orte oft ungepflegt und vermüllt waren. Die Eigentümerstruktur der gewerblichen Sammler 
war dabei völlig undurchsichtig. Auf den Sammelcontainern gab es meist keine Hinweise auf 
Betreiberfirmen, bei angegebenen Telefonnummern war nur ein Anrufbeantworter erreichbar. 
 
Zudem nutzten karitative Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz und der Malteser 
Hilfsdienst über Container auf privaten Grundstücken hinaus die Möglichkeit von Haussamm-
lungen. 
 
2012 hat der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft 
(RSAG) ein Konzept zur eigenen Sammlung von Alttextilien unter Beteiligung der karitativen 
Organisationen und unter Berücksichtigung von ethischen Grundsätzen entwickelt. Daraufhin 
hat der Umweltausschuss am 4.12.2012 den Grundsatzbeschluss von 2001 dahingehend 
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modifiziert, dass er dem von der RSAG entwickelten Konzept zugestimmt und den Bürger-
meister beauftragt hat, die Umsetzung entsprechend zu unterstützen (Vorlage 563/2012-
SUA). Die Unterstützung besteht aus einem Vertrag mit der RSAG und der  Erteilung von 
Sondernutzungserlaubnissen zum Aufstellen von Containern auf öffentlichen Verkehrsflä-
chen sowie der Bereitstellung von Containerstellplätzen auf städtischen Grundstücken. Die 
RSAG hat inzwischen an 18 Standorten in Bornheim (davon 11 auf öffentlichen Verkehrsflä-
chen und 7 auf anderen städtischen Grundstücken) 25 Alttextilcontainer aufgestellt und da-
mit eine haushaltsnahe getrennte Erfassung von Alttextilien aufgebaut. Der Vertrag wurde 
zwischenzeitlich von der RSAG-Tochter ERS (Entsorgungsservice Rhein-Sieg GmbH) über-
nommen. 
 
Darüber hinaus gibt es in Bornheim Alttextilcontainer von gewerblichen Sammlern auf 
Grundstücken anderer Eigentümer, z.B. an Stadtbahnhaltestellen, auf DB-Gelände oder auf 
den Parkplätzen von Supermärkten, die mit Einwilligung der Eigentümer aufgestellt worden 
sind, und immer wieder „wild“ aufgestellte Container. Ihre Anzahl ist nicht bekannt. Die 
Haussammlungen haben in den letzten Jahren abgenommen. 
 
Inzwischen gibt es private Unternehmen, die für die Aufstellung von Alttextilcontainern auf 
öffentlicher Verkehrsfläche Sondernutzungserlaubnisse beantragen und bei Nichterteilung 
dagegen klagen. So hat auch in Bornheim ein Unternehmen beantragt, an 30 Standorten 
Alttextilcontainer aufzustellen und gegen die negative Antwort geklagt. 
 
Nach ständiger Rechtsprechung des OVG Münster dürfen bei der Erteilung von Sondernut-
zungserlaubnissen nur straßenrechtliche Aspekte eine Rolle spielen. Eine Beschränkung des 
Wettbewerbs durch Ausschluss von privaten Sammlern ist unzulässig, es sei denn, dass 
eine Sammlung „aus einer Hand“ beschlossen wurde, die auch straßenrechtliche Gründe hat 
(s.u.) 
 
Im Sachverhalt zum Beschluss vom 4.12.2012, mit dem dem Konzept der RSAG zugestimmt 
wurde, wurde dargelegt, dass die RSAG bei der Alttextilerfassung mit karitativen Organisa-
tionen zusammenarbeiten will. Im Vertrag der Stadt mit der RSAG über die Standortnutzung 
(der gleichlautend auch mit anderen Kommunen des RSK abgeschlossen wurde), ist aus-
drücklich erwähnt, dass die RSAG mit der Leerung der Container und Standplatzreinigung 
die AWO beauftragt und bei der Verwertung mit der AWO zusammenarbeitet. Daher bedarf 
es der Klarstellung, dass die Stadt Bornheim eine Erfassung „aus einer Hand“ wünscht und 
der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger oder eine von dessen Tochtergesellschaften wei-
terhin Vertragspartner der Stadt bleiben soll, allerdings ohne dass die Stadt Einfluss darauf 
hat, mit wem der Vertragspartner zusammenarbeitet.  
 
Aus straßenrechtlicher Sicht soll mit der Sammlung und Wartung „aus einer Hand“ die ord-
nungsgemäße Pflege und Überwachung der Containerstandorte sowie die regelmäßige Lee-
rung der Container gesichert werden und im Falle von überlaufenden Containern eindeutig 
sein, wer der Ansprechpartner ist, um schnelle Abhilfe zu schaffen. Werden Standorte von 
mehreren Sammlern genutzt, so können auftretende Missstände kaum zugeordnet werden 
und letztlich keiner der Aufsteller verpflichtet werden, sie zu beseitigen. 
Mit der Sammlung und Wartung „aus einer Hand“ kann die Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs, die durch die Abstellung von Säcken mit Alttextilien vor überfüllten Containern o-
der die Vermüllung der Standplätze gefährdet werden können, besser gewährleistet werden. 
Dasselbe gilt für die Sauberkeit des Straßen- und Ortsbilds. Zudem soll aus städtebaulicher 
Sicht das Straßen- und Stadtbild möglichst einheitlich sein und nicht übermöbliert werden.  
 
Nach Rücksprache mit der RSAG sieht man dort zurzeit anhand des Füllungsgrads der vor-
handenen Container keinen Bedarf, weitere Container aufzustellen. Eine gewerbliche Samm-
lung über eine große Zahl von weiteren Containern könnte das vorhandene System in seiner 
Funktionsfähigkeit gefährden. Dann stünden einer solchen Sammlung neben den straßen-
rechtlichen Aspekten auch überwiegende öffentliche Interessen nach § 17 Abs. 3 Nr. 3 Kreis-
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laufwirtschaftsgesetz entgegen. 
 
Um die Sammlung von Alttextilien und Wartung der Containerstandorte „aus einer Hand“ 
rechtlich zu verankern, empfiehlt die Verwaltung, einen neuen Grundsatzbeschluss zu fas-
sen, der die aufgezeigten Probleme berücksichtigt, und einen neuen Vertrag mit der RSAG 
bzw. ERS abzuschließen, der keine Aussagen mehr dazu enthält, welcher Dritter sich die 
RSAG/ERS bedient, um die Alttextilsammlung durchzuführen.  
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Keine Änderungen gegenüber dem Status quo 
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Umweltausschuss 23.01.2020 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 596/2019-12 

    Stand 10.01.2020 

 
Betreff 
 

Antrag der CDU-Fraktion vom 24.09.2019 betr. Aufstellen von Sitzstangen für 
Greifvögel 

 
Beschlussentwurf 

 
Der Umweltausschuss beauftragt die Verwaltung zu prüfen, an welchen Stellen des Grü-
nen C Sitzstangen für Greifvögel aufgestellt werden können, an denen es für die Vögel 
keine Alternativen durch Bäume, Masten oder sonstige Solitäre gibt. 
 
Sachverhalt 
 
Die CDU-Fraktion beantragt zu prüfen, an welchen Stellen des Grünen C Sitzstangen für 
Greifvögel aufgestellt werden können, an denen es für die Vögel keine Alternativen durch 
Bäume, Masten oder sonstige Solitäre gibt.  
 
Grundsätzlich bestehen keine Bedenken, gemäß Antrag zu prüfen. Es wird allerdings darauf 
hingewiesen, dass an einigen Stellen entlang des Grünen C und im Bereich der Ausgleichs-
flächen des Gewerbegebiets Bornheim Süd bereits Ansitzwarten für Greifvögel vorhanden 
sind 
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An den Vorsitzenden  
des Umweltausschusses  
Herrn Dr. Arnd Kuhn  
Rathausstr. 2 
 
53332 Bornheim 
 
            24.09.19 
 
 
Sitzstangen für Greifvögel aufstellen 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Kuhn, 
 
wir bitten um Berücksichtigung dieses Antrages in der nächsten Tagesordnung. 
 
Beschlussentwurf: 
 
Der Bürgermeister wird beauftragt zu prüfen, an welchen Stellen des Grünen C Sitzstangen für 
Greifvögel aufgestellt werden können, an denen es für die Vögel keine Alternativen durch Bäume, 
Masten oder sonstige Solitäre gibt. 
 
Begründung: 
 
Sitzstangen unterstützen Greifvögel bei ihrer Ansitzjagd. Gerade in den Wintermonaten müssen 
Greifvögel Energie sparen und sind stärker auf Sitzwarten angewiesen. Mit den Sitzstangen wird 
eine biologische Schädlingsbekämpfung unterstützt.  
 
gez. Hildegard Helmes 

Wir in Bornheim. 

CDU-Fraktion im Rat der Stadt Bornheim 
Vorsitzende: Petra Heller 
Wagnerstraße 3, 53332 Bornheim  
Telefon:  02227/81257 
Mobil:  01725821182 
E-Mail: achim_petra.heller@t-online.de 
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  öffentlich  Vorlage Nr. 038/2020-3 

    Stand 06.01.2020 

 
Betreff 
 

Große Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen vom 19.12.2019 betr. 
Bekämpfung von möglichen Bränden von Wäldern und Feldfluren auf 
Bornheimer Stadtgebiet 

 
Sachverhalt 
 
Zur beigefügten großen Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen vom 19.12.2019 
nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung: 
 
Aufgrund der zunehmenden trockenen und heißen Sommer wird für die Zukunft eine erhöhte 
Waldbrandgefahr gesehen. Im Rahmen der allgemeinen Ausbildung zur Brandbekämpfung 
sind die Aufgaben für die Feuerwehr als beherrschbar einzuschätzen. Eine gezielte Schu-
lung und Übung der Einheitsführer für solche Einsatzlagen ist bereits in der Umsetzung.  
 
Durch die Mitarbeit in überörtlichen Konzepten, sind sowohl Mannschaft als auch Führungs-
kräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bornheim bereits in vergleichbaren Lagen im 
Einsatz gewesen. Die Arbeit in den Stäben des Rhein-Sieg Kreises befasst sich ebenfalls mit 
solchen Lagen.  
 
Die nachfolgenden Einzelmaßnahmen zur Verbesserung der Einsatzfähigkeit sind bereits 
umgesetzt, angelaufen oder werden kurzfristig aufgenommen. Aufgrund der Personalstärke 
der Freiwilligen Feuerwehr Bornheim steht unter dem Gesichtspunkt der Personalverfügbar-
keit der Aufgabe nichts entgegen.  
 
Zu beachten ist hierbei jedoch grundsätzlich, dass im gesamten Rhein-Sieg Kreis die Feuer-
wehr einer einzigen Kommune alleine einen größeren Waldbrand nicht beherrschen kann 
und hier insoweit der Weg der überörtlichen Hilfe, wie er im Rhein-Sieg Kreis und mit den 
benachbarten Kommunen auch über die Kreisgrenzen hinweg beschritten wird, der einzig 
sinnvolle und machbare ist. 
 
Frage 1: 
Wie sehen die vorgesehenen Brandbekämpfungsmaßnahmen für die Wald- und Natur-
schutzareale sowie für die Feldflure auf Bornheimer Stadtgebiet aus? 
 
Antwort: 
Für die Brandbekämpfungsmaßnahmen sind folgende Vorplanungen getroffen worden: 
 
Stäbe/ Einsatzleitwagen 2 (ELW 2)/ Informations- und Kommunikationseinheit (IuK) des 
Rhein-Sieg Kreises: 
Die Leiter der Feuerwehren des Rhein-Sieg Kreis bilden drei Stäbe. Mit Alarmierung des 
ELW 2 und der IuK des Rhein-Sieg Kreises, kann hier ein Stab zur Unterstützung der Ein-
satzleitung gebildet werden. Die örtlichen Führungskräfte können dann in den Abschnitten 
tätig werden bzw. verbleiben. Eine Auslösung der Stäbe auf Kreisebene und der Führungs-
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kräfte sowie der entsprechenden Einheiten eröffnet die Möglichkeit von Einsätzen, die über 
mehrere Tage andauern. 
 
Alarmgruppen des Rhein-Sieg Kreises: 
Alarmgruppen dienen zum Heranführen von Reserven bei Großeinsatzlagen bzw. bei 
überörtlicher Hilfe in benachbarten Kommunen oder auch Kreisen. Alarmgruppen werden in 
die Einsatzorganisation integriert; ein eigenes Führungsmittel hierfür ist daher nicht erforder-
lich. Die Verfügbarkeit ist unabhängig von der Tageszeit. Der Grundschutz der aussenden-
den Kommune sollte immer noch sichergestellt sein. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt 
Bornheim ist Bestandteil dieser Alarmgruppe und entsendet Kräfte bei Bedarf in andere 
Kommunen, erhält aber auch Unterstützung aus den Nachbarkommunen bei eigenem Be-
darf. 
 
Waldbrandbereitschaft des Rhein-Sieg Kreises: 
Auf Kreisebene wurden Komponenten aus Mannschaft, Fahrzeugen und Geräten zusam-
mengefasst. Diese Einheiten können im Falle eines Waldbrandes über die Kreisleitstelle 
alarmiert werden. 
Insbesondere können so größere Tanklöschfahrzeuge, Pumpen und Schlauchtransporter 
zugeführt werden. 
 
Nachbarfeuerwehren außerhalb des Rhein-Sieg Kreises: 
Zu den Nachbarfeuerwehren besteht ein sehr guter Kontakt, auch hier können Komponenten 
im Rahmen der überörtlichen Hilfeleistung angefordert werden. Auch Flugfeldlöschfahrzeuge 
vom Flughafen Köln/Bonn wurden bereits im Rhein-Sieg Kreis bei Waldbränden angefordert 
und eingesetzt. 
 
Bereitschaft auf Landesebene: 
Auf Landesebene wurden entsprechende Konzepte entwickelt, zum Beispiel für Einsätze 
über mehrere Tage. Auch hier ist die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bornheim eingebunden 
und kann über diese Landeskonzepte auf andere Feuerwehren zurückgreifen. 
 
Allgemein: 
Aufgrund der gezielten Alarmierung von Kräften aus verschiedenen Einheiten, kann auch bei 
größeren Einsätzen der Grundschutz im Stadtgebiet gesichert werden. Es wird relativ früh-
zeitig die überörtliche Hilfe abgerufen, sollte es zu größeren Wald- oder Flurbränden kom-
men. 
 
Frage 2: 
Werden diese Brandbekämpfungsmaßnahmen als ausreichend angesehen? 
 
Antwort: 
Diese Brandbekämpfungsmaßnahmen werden grundsätzlich als ausreichend angesehen. 
Jedoch ist jede Kommune gemäß dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und 
den Katastrophenschutz (BHKG) grundsätzlich selbst für einen ausreichenden Schutz vor 
den auf dem Gemeindegebiet vorhandenen Gefahren verantwortlich. Für die Beurteilung der 
Gefahren und der für deren Abwehr erforderlichen Einsatzmittel hat die Stadt Bornheim ei-
nen Brandschutzbedarfsplan erstellt und vom Rat beschlossen. Im Rahmen der Umsetzung 
des Brandschutzbedarfsplanes sind wesentliche Verbesserungen zur Waldbrandbekämp-
fung berücksichtigt. Hierunter fallen die folgenden Maßnahmen: 
- Ausstattung der neuen Fahrzeuge mit Allradantrieb 
- Anschaffung eines Tanklöschfahrzeug bis 2023 (ggf. geländegängig) 
- Nutzung des Gerätewagen-Logistik nach Lieferung des HLF 20 für Sechtem als Nach-

schubfahrzeug 
- Anschaffung von entsprechenden Pumpen und Schlauchmaterial 
- Anschaffung von Feuerpatschen und Sonderausstattung für Waldbrände 
- Anschaffung von Führungsmitteln 
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- Anschaffung des ELW 1, damit eine Führung vor Ort möglich ist 
- bessere Ausstattung der Abschnittsführungsstelle im Gerätehaus Bornheim 
- Anschaffung neuer Einsatzbekleidung (höherer Schutzstandard für längere Verweildauer 

im Brandbereich) 
- Bildung einer Unterstützungseinheit Information- und Kommunikation (IuK Stadt Born-

heim) zur Führung größerer Lagen 
- Schulung der Einsatzkräfte 
- sowie eine eigene Versorgungseinheit; hierdurch ist eine schnelle Versorgung der Ein-

satzkräfte, insbesondere mit Getränken bei größeren Einsatzlagen möglich 
 
Daher werden insgesamt diese Maßnahmen als ausreichend angesehen. 
 
Bei der Erstellung des nächsten Brandschutzbedarfsplanes (2023) wird das Risiko für Wald-
brände neu bewertet. Daraus folgend wird die Notwendigkeit für Ausstattung zur Waldbrand-
bekämpfung geprüft und mögliche erforderliche Einsatzmittel vorgeschlagen werden. Auf-
grund der erheblichen Waldflächen und der Erfahrungen im Umgang mit Wald- und Flur-
bränden in den Jahren 2018 und 2019 in anderen Bundesländern könnte zukunftsweisend 
bspw. ein 2. Tanklöschfahrzeuge, mit einer größeren mitgeführten Wassermenge (gelände-
fähig) zusätzlich zu dem bereits geplanten Tanklöschfahrzeug, das ebenfalls geländegängig 
sein wird, erforderlich werden. Hierfür ist jedoch die erneute Risikobewertung abzuwarten. 
 
Frage 3: 
Wenn nicht: Welche zusätzlichen Maßnahmen sind denkbar und werden vorgeschlagen? 
 
Antwort: 
Siehe Antwort zu Frage 2. 
 
Frage 4: 
Welche, einem Waldbrand oder Feldflurbrand vorbeugenden, Maßnahmen sind vorstellbar 
und umsetzbar? 
 
Antwort: 
Mit dem Entstehen eines Wald- oder Flurbrandes in den Sommermonaten ist grundsätzlich 
immer zu rechnen. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit bei sommerlichen Wetterlagen mit 
langanhaltender Trockenheit und hohen Temperaturen über längere Zeit, wie sie in den Jah-
ren 2019 und vor allem 2018 vorgelegen haben, deutlich erhöht. Zu der besonderen Ein-
schätzung der Gefahrenlage im Kottenforst auf dem Stadtgebiet Bornheim sowie im Eich-
kamp steht die Verwaltung mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW bei Bedarf im Aus-
tausch. 
 
Als wichtigste Maßnahmen wird die intensive Information der Bevölkerung bei ansteigendem 
Waldbrand- und Graslandbrandgefahrenindex gesehen. Waldbrände und Graslandbrände 
können auch bei großer Trockenheit durch umsichtiges Verhalten der Bevölkerung weitge-
hend vermieden werden. Die Gefahr solcher Brände infolge von Blitzschlag im Zusammen-
hang mit Gewittern kann hingegen nicht ausgeschlossen werden. Diese Brandgeschehen 
können nur durch eine entsprechend ausgerüstete und vor allem schnell agierende Feuer-
wehr reduziert werden. Hierauf ist die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bornheim durch ihre 
dezentrale Struktur ausgerichtet. 
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Bornheim, den 19.12.2019 
 
 
 
An die Vorsitzenden des Hauptausschusses und  
des Umweltausschusses der Stadt Bornheim 
Rathausstraße 2 in Bornheim 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Henseler,  
sehr geehrter Herr Dr. Kuhn ,  
hiermit bitten wir Sie auf die Tagesordnung des kommenden Hauptausschusses und des 
Umweltausschusses den folgenden Punkt zu nehmen: 
 

 

Große Anfrage:  „Bekämpfung von möglichen Bränden von Wäldern 
und Feldfluren auf Bornheimer Stadtgebiet“ 
 
1) Wie sehen die vorgesehenen Brandbekämpfungsmaßnahmen für die Wald- 
und Naturschutzareale sowie für die Feldflure auf Bornheimer Stadtgebiet aus? 
2) Werden diese Brandbekämpfungsmaßnahmen als ausreichend angesehen? 
3) Wenn nicht: Welche zusätzlichen Maßnahmen sind denkbar und werden 
vorgeschlagen? 
4) Welche, einem Waldbrand oder Feldflurbrand vorbeugenden, Maßnahmen sind 
vorstellbar und umsetzbar? 
 
 
Begründung 
Wie während der letzten beiden trockenen Sommer landesweit deutlich wurde, stellt das 
Auftreten von Wald- und Feldflurbränden eine nicht zu unterschätzende Gefahr dar. Bei 
der weiter zunehmenden Erderwärmung wird diese Gefahr nach weithin akzeptierter 
Erkenntnis weiter an Häufigkeit und Schadausmaß zunehmen. Diesem zunehmenden 
Gefahrenpotenzial gilt es auch in Bornheim vorbeugend zu begegnen, z. B. im Bereich 
der großräumigen Bewaldung auf dem Villerücken. 

 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Markus Hochgartz (Fraktionsgeschäftsführer) & Fraktion „Bündnis90/DieGrünen“ 
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Umweltausschuss 23.01.2020 

Ausschuss für Stadtentwicklung 29.01.2020 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 019/2020-12 

    Stand 16.12.2019 

 
Betreff 
 

Mitteilung betr. Klimawandelvorsorgestrategie  für die Region Köln / Bonn - 
Praxishilfe 

 
Sachverhalt 
 
Mit Schreiben vom 29.10.19 hat der Verein Region Köln/Bonn e.V. mitgeteilt, dass er zu-
sammen mit Fachexperten und Vertretern der regionalen Verwaltungen eine Regionale Kli-
mawandelvorsorgestrategie (KWVS) erarbeitet hat.  
 
Das Ergebnis sei eine anwendungsorientierte Praxishilfe für die Kommunen und Kreise der 
Region, die nicht nur die jeweiligen Betroffenheiten (z.B. Sturzflutgefährdung, Trockenstress 
für Landwirtschaft und Wald) darstelle, sondern auch konkrete Maßnahmen benenne und 
somit als Handlungsleitfaden geeignet sei. 
 
Die Praxishilfe  kann auf www.klimawandelvorsorge.de eingesehen und heruntergeladen 
werden. 
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Umweltausschuss 23.01.2020 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 058/2020-1 

    Stand 30.12.2019 

 
Betreff 
 

Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorherigen Sitzungen 

 
Sachverhalt 
 
Die Verwaltung beantwortet die Fragen aus vorherigen Sitzungen wie folgt: 
 
UwA 10.07.2019, TOP 6: Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom 09.04.2019 betr. 
Baurechtliche Festschreibung der Nutzung von Dächern von neuen Gewerbeansiedlungen: 
 
1. Wie ändert sich die statische Tragfähigkeit des Gebäudes bei einer extensiven und bei 

einer intensiven Dachbegrünung? Um wieviel erhöhen sich die Kosten pro Fläche? 
 
Antwort: 
Die Änderung der statischen Tragfähigkeit eines Gebäudes kann nicht beziffert werden, da 
dies sehr individuell ist und von vielen Faktoren abhängt. Bezüglich der erhöhten Kosten für 
eine extensive Dachbegrünung kann als Beispiel für eine Industriehalle (96 m x 96 m) mit 
zusätzlichen Investitionskosten von 30 €/ qm gerechnet werden (Quelle: Goldbeck). Die In-
vestitionskosten beinhalten jedoch mehre unterschiedliche und individuelle Positionen, wie 
z.B. die Statik, die Begrünung, Gründung etc. 
 
Auch beim Bau von Einfamilienhäusern/ Wohnhäusern ist die Schätzung der (Mehr-) Kosten 
sehr individuell und hängt ebenfalls wie bei Gewerbehallen von den örtlichen Gegebenheiten 
und den individuellen Wünschen ab. 
 
Demgegenüber stehen jedoch auch Einsparpotenziale z.B. bei der Grundstücksentwässe-
rung, insbesondere entstehen Einsparungen durch geringe Investitionskosten für eine Re-
genrückhalteanlage. Ebenfalls ist durch den Schutz der Dachabdichtung z.B. durch Hagel-
schlag und UV Strahlung mit einer längeren Lebensdauer zu rechnen. 
 
Neben den finanziellen Einsparungen gehen von Dachbegrünungen natürlich auch noch 
weitere positive Effekte wir Verbesserung des (Klein-)Klimas, Ökologischer Ausgleich, Ver-
besserung des Schutzes vor Hitze und Kälte des Gebäudes durch die Dämmung etc. 
 
2. Wie hoch sind die Kosten einer extensiven Dachbegrünung? 
 
Antwort: 
Es ist schwierig die Kosten zu beziffern, da diese von vielen unterschiedlichen Positionen 
wie z.B. Dachaufbau, Artenauswahl etc. abhängt. So unterscheiden sich auch die Kosten-
aussagen von unterschiedlichen Quellen deutlich. Es muss jedoch mit Kosten ab ca. 15 € / 
qm kalkuliert werden (Quelle: Optigrün/ Spardach) 
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3. Wie hoch sind die Kosten einer intensiven Dachbegrünung? 
 
Antwort: 
Wie bei der extensiven Dachbegrünung ist dies nicht zu beziffern. Die Kosten sind jedoch 
deutlich höher als bei einer extensiven Dachbegrünung und starten ab ca. 50 €/ qm (Quelle: 
Optigrün) 
 
4. Wie hoch ist der Pflegeaufwand bei einer intensiven und extensiven Dachbegrünung 

(wie hoch sind die Folgekosten)? 
 
Antwort: 
Bei einer extensiven Dachbegrünung sind 2 Pflegegänge pro Jahr notwendig. Welche Kos-
ten dies verursacht kann nicht beziffert werden, da es genauso individuell ist wie die Begrü-
nung an sich. 
 
5. Welche Förderprogramme (Kommune, Land und Bund) gibt es? 
 
Antwort: 
Kommunal gibt es zur Zeit kein Förderprogramm, welches eine Dachbegrünung neu ange-
siedelter Gewerbebetrieben, fördert. 
 
Auf Landesebene bietet die NRW.Bank mit zinsgünstigen Darlehen mit flexiblen Laufzeiten 
für Existenzgründungen, mittelständige Unternehmen und freiberuflich Tätige Unterstützung. 
 
Die NRW.Bank bietet hierfür folgende Produkte: 
 
- NRW.Bank Universalkredit für Gewerbliche Unternehmen; Freie Berufe; Existenzgrün-
der/-innen  
 
- NRW.Bank Gründungskredit  für Existenzgründer/-innen; Gewerbliche Unternehmen; 
Freie Berufe bis 5 Jahre nach Geschäftsaufnahme (d. h. Datum der ersten Umsatzerzielung) 
werden gefördert. 
 
- NRW.Bank Mittelstandskredit für Gewerbliche Unternehmen; Freie Berufe ab 5 Jahre 
nach Geschäftsaufnahme. 
 
Auf Bundesebene fördert die KfW Bank mit folgenden Förderprodukten die Möglichkeit der 
Dachbegrünung eines neuen Gewerbebetriebes:  
 
- KfW-Unternehmerkredit für Unternehmen die mindestens 5 Jahre am Markt sind, Investi-
tionen und  Anschaffung von Anlagen.  
 
- KfW- ERP Gründerkredit für Unternehmen, die weniger als 5 Jahre am Markt sind, Investi-
tionen und  Anschaffung von Anlagen.  
 
- KfW-Energieeffizienzprogramm – Energieeffizient Bauen und Sanieren 
Es wird der Neubau, der Ersterwerb und die Sanierung gewerblich genutzter Nichtwohnge-
bäude mit dem Ziel der Energieeinsparung und Minderung des CO2-Ausstoßes, im Einzel-
nen: 
Neubau energieeffizienter, gewerblich genutzter Gebäude, die einen der folgenden Effi-
zienzgebäudestandards für Neubauten erreichen: 

-Effizienzgebäude 55  
-Effizienzgebäude 70  

gefördert. 
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